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Le Comte Thun et le Ministre du commerce Baron di Pauli sont revenus 
avant-hier de Pest, où ils sont allés concerter avec le Ministère hongrois diverses 
questions de détails relatives à la publication des lois de l’Ausgleich qui, me 
disait-on hier au Ministère des Affaires étrangères, aura lieu simultanément à 
Pest et à Vienne dans les prochaines semaines. Si cette publication doit avoir 
réellement lieu à une époque si rapprochée, il faudrait admettre que le Comte 
Thun a abandonné l’idée qu’on lui a prêtée de soumettre au parlement autrichien 
les lois de l’Ausgleich et que leur publication s’effectuera sans autre par ordon
nance impériale.

Un point des nouvelles lois de l’Ausgleich qui intéressera l’étranger, est, m’a- 
t-on dit au Ministère des Affaires étrangères, l’élévation des droits internes de 
consommation, spécialement sur les alcools et les sucres. Les taxes sur les sucres 
vont être élevées de 11 à 19 florins; en conséquence les droits sur les produits 
étrangers qui renferment du sucre, tels que farine lactée, lait condensé, choco
lats, cacao, fruits confits, sucreries, sirops de fruits e tc .... vont être augmentés en 
proportion de l’augmentation de ces droits internes et de la quantité approxima
tive du sucre qu’ils renferment. Ces nouveaux droits qui seront incessamment 
publiés, entreront en vigueur à partir du 1er août prochain.

Les journaux ayant annoncé que le «Conseil industriel» (Industrierat) s’est 
rassemblé pour l’élaboration du nouveau tarif autonome qui servira de base aux 
prochaines négociations des traités de commerce; j ’ai tenu à m’informer de ce 
qu’a déjà fait ce conseil industriel. On m’a assuré qu’il s’est borné à nommer cer
taines commissions qui auront à rédiger les formulaires pour une enquête indus
trielle. Il passera de l’eau sous les ponts du Danube, me disait le chef de la sec
tion du commerce, avant que l’on commence à discuter ce nouveau tarif auto
nome austro-hongrois.
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La Délégation suisse à la Conférence de la Haye1 
au Président de la Confédération et Chef du Département politique, E. Müller

L  La Haye, 18 juillet 1899

Vermittelst Ihres Telegramms vom 11-ten d. Mts.2 haben Sie Ihre Delegation 
davon benachrichtigt, dass der hohe Bundesrath der von der Conferenz ange
nommenen «Déclaration concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre», 
mit Ausnahme der Artikel 1 und 2, welche den Artikeln 9 und 10 der Brüsseler 
Declaration von 1874 entsprechen, zustimme.

Wir haben hievon gebührend Notiz genommen und werden nicht ermangeln, 
den vom Bundesrath betreffend die gedachten Artikel 1 und 2 vertretenen

1. Signé: Roth.
2. Non reproduit.
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Standpunkt, unter Aufrechterhaltung der seitens des H. Oberst Künzli in der 
Sitzung der 2-ten Commission vom 20-ten Juni3 d. J. geltend gemachten Motive 
im gegebenen Moment erneuert zum Ausdruck gelangen zu lassen.

Wenn wir auch — offengestanden — sowohl im allgemeinen vom materiellen 
Standpunkte aus, als im besondern in Anbetracht des Umstandes, dass die «lois, 
droits et devoirs de la guerre» nach Massgabe des citierten Artikels 1 unbestrit
ten auch auf unseren nunmehr fest organisierten Landsturm Anwendung finden, 
sowie im fernem mit Rücksicht auf die in der gedachten Sitzung von den 
H. H. Martens und Bourgeois abgegebenen und von der Commission stillschwei
gend gutgeheissenen, interpretativen Voten, — ich sage — wenn wir auch auf 
Grund dieser verschiedenen Momente die bestrittenen beiden Artikel nicht 
annähernd in dem Masse als bedenklich erachten können, wie es, infolge der 
Behandlung dieser Frage durch die nach unserer Auffassung in sehr oberflächli
cher und zum Theil völlig unzutreffender Weise informierten schweizerischen 
Presse, auf seite der öffentlichen Meinung der Schweiz nunmehr der Fall ist, so 
sehen wir doch wohl ein, dass dieser nicht mehr einzudämmenden Bewegung 
irgendwie Rechnung getragen werden muss. Dagegen möchten wir Ihnen drin
gend empfehlen, die Frage in welcher Form dies geschehen soll, in keiner Weise 
zu präjudicieren und bis auf weiteres im besondern von bindenden Instructionen 
Umgang zu nehmen, durch welche wir angewiesen würden, die fragliche Decla
ration der bestrittenen Artikel 1 und 2 wegen nicht zu unterzeichnen.

Für den Moment ist über die Frage, welche Form den diversen Abmachungen 
der Conferenz gegeben werden soll, noch gar nichts bestimmt und es erscheint 
die Möglichkeit noch keineswegs ausgeschlossen, dass man sich auf einen modus 
procedendi einigt, der uns gestatten würde, einer förmlichen Zurückweisung der 
in Frage liegenden Convention, bzw. Declaration, in ihrem Ganzen, aus dem 
Wege zu gehen.

Und sollte man doch dahin schlüssig werden, dass die einzelnen projets de 
Convention etc. zu unterzeichnen seien, so dürften wir uns alsdann vielleicht 
damit behelfen können, dass wir im Schluss-Protokoll irgend eine, unseren 
Standpunkt wahrende Erklärung abgeben, welche uns gestatten würde, das 
Ganze trotzdem zu zeichnen.

Das sind aber also noch offene Fragen und dürfen wir uns Vorbehalten, auf 
dieselben im gegebenen Momente zurückzukommen.

Jetzt schon glauben wir uns aber in aller Offenheit dahin aussprechen zu sol
len, dass es uns sehr schwer fallen würde, die Verantwortlichkeit für die Zurück
weisung, d.h. die Nichtunterzeichnung der von der Conferenz angenommenen 
«Déclaration concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre» auf uns zu 
nehmen. Würden wir doch der einzige der bei der Conferenz vertretenen Staa
ten sein, der diese Abmachungen von der Hand weist. Und abgesehen von der 
Wünschbarkeit, dass wir dem Odium eines solchen Schrittes schon aus allgemei
nen Gründen aus dem Wege gehen, ist für uns auch noch das Moment massge
bend, dass der Nicht-Beitritt der Schweiz zu der genannten Declaration die 
Folge haben könnte, dass man uns im Ernstfälle entgegenhalten würde, wir

3. Cf. n° 318.
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haben keinen Anspruch auf die Anwendung der in derselben stipulierten Rechte 
und Privilegien, bzw. dass man uns eventuell quasi vogelfrei erklären würde.

Als zwar nicht direct zu berücksichtigen, aber als immerhin nicht ganz ausser 
Acht zu lassen, möchte ich auch noch der Eventualität Erwähnung thun, dass 
wir durch die Zurückweisung der von allen anderen Delegationen angenomme
nen Declaration riskieren könnten, dass Russland aufs neue und vielleicht nicht 
ohne Erfolg versuchen würde, uns die Initiative für die Revision der Genfer- 
Convention aufs neue zu entwinden.

Ich habe Werth darauf gelegt, Ihnen diese von Herrn Odier und, meines Wis
sens, auch von H. Oberst Künzli getheilten Bedenken rechtzeitig genug zur 
Kenntnis zu bringen, damit dieselben von dem hohen Bundesrathe in seiner für 
die Behandlung dieses tractandums angesetzten Sitzung vom nächsten Freitag, 
(21-ten d .M ts)4 mit in Betracht gezogen werden können.

A N N E X E
E 1004 1/198

C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal du 21 ju ille t 1899s

2945. Haager Konferenz, Konvention betr. Kriegsgebräuche

Politisches D epartem ent. Antrag vom 20. dies.

Das D epartem ent legt einen Bericht des H errn  Ministers Roth vom 18. dies, betreffend das 
Verhalten der Schweiz gegenüber einer allfällig zu unterzeichnenden Übereinkunft über die 
Kriegsgebräuche vor, worin die von dem Vorsitzenden, sowie von den Vertretern Deutschlands, 
Frankreichs und Englands mit Bezug auf die Artikel 9 und 10 (wer als Kriegführender anzuerken
nen sei) abgegebenen Erklärungen angeführt werden.

Das D epartem ent bemerkt dazu: «Die ausgetauschten Erklärungen besagen im Grunde 
gegenüber dem klaren Wortlaute von Artikel 9 und 10 nichts. Die Frage bleibt demnach immer 
noch die, ob der Bundesrat seine Unterschrift einer internationalen Übereinkunft beisetzen dürfe, 
welche das absolute Recht des Volkskrieges nicht anerkennt und von vornherein ein Volk den 
Kriegsgerichten überliefert, das bei der Erhebung gegen einen eindringenden Feind die Bedin
gungen von Artikel 9 und 10 nicht erfüllt.

Es mag sein, dass noch eine Formel gefunden wird, welche den schweizerischen Standpunkt 
wahrt; sie muss aber dies dann in ausdrücklicher Weise thun und keine Zweifel über ihre Trag
weite zulassen.

Wenn H err Minister Roth befürchtet, dass man im Ernstfälle uns quasi vogelfrei erklären 
würde, sofern wir die Übereinkunft nicht annehmen, so ist zu bemerken, dass <les principes du 
droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, les lois de l’humanité 
et les exigences de l’humanité>, wovon der Vorsitzende, H err von Martens, in seiner Erklärung 
spricht, immer noch bestehen bleiben und von allen civilisierten Völkern, gleichviel ob sie die 
H aager Übereinkunft angenommen haben werden oder nicht, zu beobachten wären.

Dass die Schweiz in dieser Frage allein steht, ist allzu natürlich; niemand wird ihr daraus mit 
Recht einen Vorwurf machen können, dass sie an ihren historischen Überlieferungen festhält und

4. C f annexe au présent document.
5. Etaient absents: Müller, Z em p , Lachenal.
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nichts annimmt, was dem vaterländischen Bewusstsein ihres Volkes widerspricht. Sie hat hinge
gen im Haag Vorschlägen für eine humanere Kriegführung zugestimmt, welche andere Staaten 
rundweg abgelehnt haben.

Was die Gefährdung unserer Initiative in Sachen der Revision der G enfer Konvention betrifft, 
so ist zu bemerken, dass es schliesslich gleichgültig ist, ob eine Revision dieser Übereinkunft dank 
der Initiative der Schweiz oder eines ändern Staates zustande kommt. Jedenfalls dürfte diese 
Initiative nicht durch Preisgeben eines prinzipiellen Standpunktes in einer ändern wichtigen 
Frage erkauft werden.»

Antragsgemäss wird beschlossen, es sei Herrn  Minister Roth von diesen Bemerkungen K ennt
nis zu geben, mit dem Beifügen, der Bundesrat halte an seinem prinzipiellen S tandpunkte fest, 
werde indessen die Übereinkunft betreffend Kriegsgebräuche nicht ablehnen, wenn eine Formel 
gefunden werde, welche in präziser, unzweideutiger W m ed en  S tandpunkt der Schweiz gegenüber 
Artikel 1 und 2 des Entwurfes (entsprechend Artikel 9 und 10 der Brüsseler Erklärung) wahre. 
Die betr. Formel sei vorerst dem Bundesrate zur Genehmigung zu unterbreiten.
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E 1004 1/198

C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 26 juillet 1899 '

3038. Haager Konferenz Schlussprotokoll

Politisches D epartem ent. Antrag von heute.

Das politische D epartem ent legt die heute eingelangten Berichte der schwei
zerischen Delegation im Haag vom 24. und 25. dies.2, sowie den Text des E n t
wurfes eines Schlussprotokolles der internationalen Friedenskonferenz vor.

Aus den Mitteilungen der Delegation ergibt sich, dass es sich nicht darum  
handelt, vor Schluss der Konferenz irgendwelche Übereinkünfte und E rklärun
gen zu unterzeichnen. Man wird sich vielmehr darauf beschränken, ein für die 
Regierungen durchaus unverbindliches Schlussprotokoll nach vorgelegtem E n t
wurf zu unterzeichnen, welches konstatiert, dass die Konferenz beschlossen hat, 
folgende Punkte den Bevollmächtigten zur Unterzeichnung und den Regierun
gen zur Genehmigung zu unterbreiten:

I. Eine Vereinbarung für die friedliche Schlichtung internationaler Streitig
keiten;

II. Eine Vereinbarung über die Gebräuche des Landkrieges;
III. Eine Vereinbarung für die Anwendung der G rundsätze der Genfer Kon

vention von 1864 auf den Seekrieg;
IV. Drei Erklärungen, wonach es verboten sein soll:

1. Etaient absents: Müller, Zem p, Lachenal.
2. Cf. E  2001 (A ) 462.

dodis.ch/42732dodis.ch/42732

http://dodis.ch/42732

	Bd04_00000812
	Bd04_00000813
	Bd04_00000814
	Bd04_00000815

